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      Wengen      Villenbach        Riedsend 

Gibt es bald einen Kinderse-

gen in Villenbach? 

Am Abend des 06.08.24 bot sich auf 

dem Kirchendach ein besonderes 

Schauspiel. 13 Störche machten Rast 

auf dem Kirchendach in Villenbach.  

 

Fotos: Markus Schönknecht / Text: Markus 

Ohnheiser 
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Recyclinghof 
Aktuelles und Öffnungszeiten  

Öffnungszeiten im Recyclinghof Villenbach: 

1. und 3. Samstag im Monat von 13.00 - 15:00 Uhr 

Ist am 1. oder am 3. Samstag im Monat ein Feiertag, 

dann ist nur ein Samstag geöffnet. 

Bei Abgabe ihres alten Kühlgerätes im Recyclinghof, 

wird dies auf einem Vordruck bestätigt. (Diese Bestä-

tigung und die Rechnung für ein Neugerät bitte bei 

der Gemeinde vorlegen. Sie erhalten 10 Euro!) 

Gelbe Säcke: Bei Unwetterwarnung und Sturm soll-

ten die Säcke so gesichert werden, dass diese nicht 

vom Wind davongetragen werden bzw. sich der In-

halt nicht auf Gehsteig und Straße ausbreitet und 

dann verweht wird. Hierzu empfiehlt es sich, die Sä-

cke z.B. mit dem Zugband an den Zaun zu hängen.  
 

Keine Müllablagerungen an den Müll-Containern. 

Der AWV 

 

 

Grünsammelplatz 
Ist jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 15 – 16 

Uhr geöffnet. 
 

 
 

Recyclinghof Wertingen 
 

Die Öffnungszeiten des Recyclinghofs Wertingen  

Montag                geschlossen        

Dienstag            8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch           8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstag       8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Freitag               8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Samstag            9.00 – 14.00 Uhr 
 
 

Grünsammelplatz in Wertingen 
 

 

März bis November 2024   

Mittwoch 15:00 – 17:00 Uhr 

Freitag  15:00 – 17:00 Uhr 

Samstag 10.00 – 14.00 Uhr 
                                Wir bitten um Beachtung der Öffnungszeiten. 

i.A. des AWV Nordschwaben 
 

Straßenreinigung  
 

Die Gemeinde verweist auf den § 5, Absatz c, wo die 

Straßenkörper und Ablaufrinnen von Laub, Unkraut 

und Schmutz zu befreien sind.    
 

Friedhöfe 
 

Die Grabpflege ist wieder in 

vollem Gange. Deshalb bit-

ten wir zu beachten: Grab-

leuchten gehören in die 

Mülltonne am Friedhof.     

Falls Sie auswärtige Fried-

hofsbesucher treffen, ma-

chen Sie diese darauf auf-

merksam, in die Kompost-

container an den Friedhöfen nur Grünabfälle zu wer-

fen. Draht, Schleifen oder komplette Kränze bitte 

nicht in den Kompostcontainern entsorgen! 

                                                                     Die Redaktion 

Wir gratulieren herzlich 
Jubilare im August 

 

50   Volker Langenmaier, Wengen 

60   Erika Hofer, Villenbach 

65   Josef Thoma, Wengen 

70   Maria Rau, Riedsend 

       Johann Gerbing, Hausen 

Ehejubiläum 
 

60   Beate und Hans Lochner, Villenbach 

 

Allen Jubilaren herzlichen Glückwunsch! 

Wer die Veröffentlichung seines Jubiläums oder der Ge-

burt seines Kindes nicht wünscht, darf dieser selbstver-

ständlich widersprechen. Ein Anruf unter Telefon 282 

oder 699 genügt. Der Bekanntgabe der Geburt seines 

Kindes kann auch bei der VG-Wertingen widerspro-

chen werden.                                               Die Redaktion 

 

Redaktionsschluss 
Ihre Termine, Beiträge, Anzeigen und Bilder senden 

Sie bitte bis Donnerstag, den 19.09.2024 um 18 Uhr  

per E-Mail an regina.ohnheiser@gmx.de 

Bitte beachten Sie bei der Übermittlung Ihrer Bei-

träge folgende Richtlinien: 

 - Bilder in hoher Auflösung als separate Datei im      

JPEG-Format 

 - Texte unformatiert als Word- oder Text-Datei 

 - Anzeigen als JPEG oder PDF-Datei 

 - Benennung der Dateien beinhaltet den Einsender-

namen (z.B. SVV_Gereralversammlung.docx) 

 

Impressum: V.i.S.d.P. 

Gemeinde Villenbach, Hauptstr. 17, 86637 Villen-

bach 

1.Bürgermeister Werner Filbrich 

Telefon: 08296 282, Telefax: 08296 909255 

E-Mail: buergermeister@villenbach.de   

Internet: villenbach.de             

Sprechzeiten des Bürgermeisters:  

Nach telefonischer Vereinbarung.  

 

Montag und Donnerstag: 18.30 bis 20.00 Uhr  

Redaktion: Regina Ohnheiser, Am Kornfeld 3,  

86637 Villenbach 

E-Mail: regina.ohnheiser@gmx.de  

Druck: Andreas Friegl, Am Steinanger 2,  

86502 Modelshausen 

E-Mail: andreas.friegl@web.de 
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Wildunfälle  

Zahl der Wildunfälle in Bayern weiter hoch 
BJV fordert Verantwortungsgemeinschaft aller Betei-

ligten – Pauschale Abschussforderungen helfen 

nicht weiter. Laut dem Bayerischen Innenministerium 

ist die Zahl der Wildunfälle, die im Laufe des Jahres 

registriert wurden, sehr hoch. Der Bayerische Jagd-

verband warnt aktuell vor einer erhöhten Gefahr von 

Wildunfällen und fordert eine Verantwortungsge-

meinschaft aus Verkehrsteilnehmer, Grundstücksei-

gentümer, Jägerschaft und Straßenbaulastträger, 

um die Unfälle zu reduzieren. Nach Statistik passiert 

alle 2 Minuten ein Wildunfall mit Reh, Hirsch oder 

Wildschwein. Wenn ein Reh oder Wildtier die Straße 

quert, behalten Sie den Straßenrand unbedingt im 

Auge, den meistens kommt ein zweites Tier nach. 

Nach einem Unfall mit einem Wildtier nimmt die Poli-

zei den Unfall auf. Dann ruft sie die für das Revier zu-

ständige Jägerin oder den zuständigen Jäger an - 

auch mitten in der Nacht. Diese stellen eine Wildun-

fallbescheinigung aus, entsorgen überfahrenes Wild 

oder suchen verletzte Wildtiere mit ausgebildeten 

Jagdhunden. Das machen Jägerinnen und Jäger 

freiwillig und ehrenamtlich. 

Die Jagdpächter aller Ortsteile bitten bei einem 

Wildunfall/Unfall mit einem Tier möglichst unverzüg-

lich zu informieren: Die Polizei in Wertingen, Telefon 

08272 99510 oder wenn bekannt einen Jagdpächter.                                                                                        

Die Redaktion 
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Notrufnummern 

Ohne Gewähr 

 

Fälligkeiten von Kommunalabgaben 

für das Kalenderjahr 2024 

Folgende Kommunalabgaben werden zu den je-

weils angegebenen Terminen fällig: 

 

Fälligkeit Abgabeart Bemerkung 

15.11.2024 Grundsteuer /  

Gewerbesteuer / Ver-

brauchsgebühren Ab-

wasser 

4. Quartal 2024 

/ 4. Vorauszah-

lung 2024 

 

Falls Sie der Gemeinde einen Abbuchungsauftrag 

erteilt haben, werden wir die betreffenden Steuer- 

bzw. Abgabenbeiträge, wie vereinbart, von Ihrem 

Konto abbuchen. Ansonsten bitten wir, die fälligen 

Beträge auf eines der unten angegebenen Konten 

der Gemeinde Villenbach zu überweisen. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Zahlungs-

rückstände angemahnt werden und sowohl 

Polizei Notruf 10 

Feuerwehr Rettungsstelle 112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Kreiskrankenhaus Wertingen 08272 998 0 

Hilfe „Gewalt gegen Frauen“ 0800 0116016 

Sorgentelefon Erwachsene 0800 1110550 

Sorgentelefon Kinder/Jugend 0800 1110333  

Polizeistation Wertingen 08272 99510 

Giftnotrufzentrale München 089 19240 

Notfallnummer der Wasserver-

sorgung „Eichberggruppe“ 

                                          

0176 83937064 

Verwaltungsgemeinschaft 

Wertingen 08272 84 0 

Neues Hilfsangebot in Bayern 

Hilfe in Psychischen Krisen 0800 6553000 

www.krisendienste.bayern/schwaben 

 

https://www.jagdverband.de/jagd-und-wildunfallstatistik
https://www.jagd-fakten.de/alle-fakten-zur-jagd-in-deutschland-auf-einem-blick/artenschutz-fuer-freiwild
http://www.krisendienste.bayern/schwaben
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Mahngebühren als auch Säumniszuschläge berech-

net werden müssen. 

Konten der Gemeinde Villenbach: 

Sparkasse Wertingen 

IBAN: DE43 7225 1520 0000 8001 71 

BIC: BYLADEM1DLG 
 

VR-Bank Handels- und Gewerbebank 

IBAN: DE96 7206 2152 0009 6452 41 

BIC: GENODEF1MTG 

Hundeanmeldung 

Sobald ein über vier Monate alter Hund im Gemein-

degebiet gehalten wird, unterliegt er der Steuer-

pflicht. Jeder Halter ist daher gemäß der Hundesteu-

ersatzung der Gemeinde Villenbach verpflichtet, sei-

nen Hund bei der Verwaltungsgemeinschaft Wertin-

gen zu melden. Die Anmeldung von Hunden kann 

telefonisch unter 08272/84-235 in der Verwaltungs-

gemeinschaft erfolgen. Des Weiteren kann das An-

meldeformular auf der Internetseite der Gemeinde  

Villenbach (Was erledige ich wo / Formulare) herun-

tergeladen werden.  

Verwaltungsgemeinschaft 

 

Bürgermeister  

Amtsstunden 

Die Amtsstunden sind zu folgenden Zeiten:  

Montag und Donnerstag von 18.30 bis 20.00 Uhr. 

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitte ich Sie 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung.  

Sie können mich weiterhin persönlich unter Telefon 

08296/282 erreichen.  

 

Bericht aus dem Gemeinderat 

vom 22. Juli 2024 
Bekanntgabe von Bauanträgen 

Der Gemeinderat wird über folgende Anträge, die 

mit einer positiven Stellungnahme im Zuge der lau-

fenden Verwaltung ans Landratsamt Dillingen a. d. 

Donau übersandt wurden informiert. 

Antrag auf Nutzungsänderung - „Einbau eines Pizza-

Abholdienstes in das bestehende Stallgebäude“ 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 30 der Gemarkung Villen-

bach, Unterdorfstraße 2, 86637 Villenbach 

Antrag auf Tektur - „Tektur: Neubau eines Einfamili-

enhauses mit Terrassendach und zwei Garagen“ 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 33/2 der Gemarkung 

Wengen, Ackerbrunnenwerg 1a, 86637 Villenbach 

Die Anträge werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Photovol-

taik“ im Ortsteil Riedsend der Gemeinde Villen-

bach und Änderung des Flächennutzungspla-

nes Auslegungs- und Billigungsbeschluss für 

die frühzeitige Beteiligung 

Die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-

punkt wird auf die nächste Gemeinderatssitzung 

vertagt. Der Gemeinderat nimmt hiervon Kennt-

nis. 

Behandlung von Bauanträgen 

Antrag auf „Neubau Einfamilienhaus mit Garage und 

Abbruch Stadel“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 46 der 

Gemarkung Riedsend, Viehweidstraße 3, Riedsend, 

86637 Villenbach 

Wie Bürgermeister Filbrich erläutert, wurde der An-

trag von der Verwaltung auf Vorgaben des Flächen-

nutzungsplanes im Dorfgebiet geprüft. Das Bauvor-

haben fügt sich nach Art und Maß der baulichen 

Nutzung in die Umgebung ein.  

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag einstimmig zu. 

Antrag auf „Neubau einer überdachten Lagerfläche 

mit zwei Containern“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 73 

der Gemarkung Villenbach, Hauptstraße 32, 86637 

Villenbach 

Laut Vorprüfung der Verwaltung liegt das Grund-

stück im unbeplanten Innenbereich und ist im rechts-

verbindlichen Flächennutzungsplan als Dorfgebiet 

(MD) dargestellt. Im Bereich des Bauvorhabens ist 

die Erhaltung von Baumreihen, Einzelbäumen und 

Gehölzgruppen eingezeichnet. Der Gemeinderat 

spricht sich dafür aus, dass der Bauherr auf einem 

anderen Grundstück, welches in seinem Besitz ist, Er-

satzpflanzungen schaffen soll. 

Dem Antrag wird seitens Gemeinderat die Zustim-

mung erteilt.  

Behandlung von formlosen Bauvoranfragen  

Antrag auf „Bau eines Einfamilienhauses mit zwei 

Vollgeschossen und Keller sowie einer Doppelga-

rage“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 172 der Gemarkung 

Wengen, Nähe Weiherlebach, Wengen, 86637 Vil-

lenbach. 

Der Vorsitzende stellt die eingegangene Bauvoran-

frage dem Gremium vor.  

Das Grundstück liegt im Außenbereich und wird 

nach §35 BauGB bewertet. Im rechtsverbindlichen 

Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Talraum, 

Fläche mit besonderer Bedeutung für das Orts- und 

Landschaftsbild, von Bebauung und flächenhafter 

Aufforstung freizuhalten dargestellt.  

Um eine Bewertung nach § 34 BauGB (Innenbereich) 

zu erreichen müsste die Gemeinde eine Einbezie-

hungssatzung aufstellen. 
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Bereits im Vorfeld wurde im Gemeinderat öfters über 

eine Vorabklärung zur Bauleitplanung an dieser 

Stelle beraten. 

Die nun eingegangene formlose Bauvoranfrage 

sieht im Nordwesten des Grundstücks auf einem Bau-

platz von maximal 900 m² ein Einfamilienhaus mit 

zwei Vollgeschossen und Keller, sowie eine Doppel-

garage vor. Laut Angabe des Antragstellers ist ein 

moderner und zeitgemäßer Baustil angestrebt. Mit 

dieser formlosen Bauvoranfrage möchte er laut 

Schreiben vom 07.06.2024 abklären, ob der Gemein-

derat Villenbach für sein beschriebenes Vorhaben 

stimmt und die Gemeinde eine Einbeziehungssat-

zung unter Kostenübernahme des Bauherrn aufstel-

len wird. 

Es schließt sich eine Diskussion zum möglichen Baustil 

an Ortseingängen an 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zur Erstellung 

einer Einbeziehungssatzung mehrheitlich zu. Die Kos-

ten sind durch den Bauherrn zu tragen. 

 

Kindertageseinrichtungen; Beratung und Be-

schlussfassung über die Gebührenanpassung  

Bürgermeister Filbrich begrüßt zu diesem Tagesord-

nungspunkt Frau Lijsen vom ASB Wertingen. Frau 

Lijsen berichtet, dass aktuell neun Kinder der Einrich-

tung Strolchenbande Wertingen aufgrund von 

Hochwasserschäden in der Kinderkrippe in Villen-

bach untergebracht sind. Fünf der untergebrachten 

Kinder würden dauerhaft in der Kinderkrippe in Vil-

lenbach bleiben. Hierfür muss eventuell ein Shuttle-

bus von Wertingen nach Villenbach organisiert wer-

den. Die Kosten könnten sich die Stadt Wertingen, 

die Gemeinde Villenbach und der ASB teilen. 

Des Weiteren berichtet Frau Lijsen über das entstan-

dene Defizit der Kinderkrippe in Villenbach. Laut Ver-

einbarung zwischen der Gemeinde Villenbach und 

dem ASB hat die Gemeinde Villenbach 80 % des De-

fizits zu tragen. Durch eine Gebührenanpassung 

könnte das Defizit laut Frau Lijsen gemindert werden. 

Die Anpassung soll zum 01.09.2024 erfolgen und ori-

entiert sich an den Gebührensätzen der Stadt Wert-

ingen. Dies wurde den Eltern der Krippenkinder be-

reits angekündigt. Gemäß der Vereinbarung über 

den Betrieb der Kindertagesstätte Villenbach bedarf 

eine Gebührenerhöhung der Zustimmung der Ge-

meinde. 

Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat 

mehrheitlich für die Gebührenanpassung.  

 

Bestattungswesen; Erlass einer Gebührensat-

zung für die Benutzung der Bestattungseinrich-

tungen der Gemeinde Villenbach (Friedhofs-

gebührensatzung)  

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass eine neue Fried-

hofsgebührensatzung zu erlassen ist. Die letzte Ände-

rung der Friedhofsgebühren erfolgte im Jahr 2017 

bzw. 2018, sodass anhand einer aktuellen Gebüh-

renkalkulation neue Gebühren ermittelt wurden. 

Der vorgestellte Satzungsentwurf sieht folgende An-

passungen vor:  

Die Grabnutzungsgebühr für Urnengräber im Bestat-

tungsbezirk 1 (Villenbach) wird auf 750,- € (mit Grab-

platte) und im Bestattungsbezirk 2 (Wengen) auf 

370,- € (ohne Grabplatte) angepasst.  

In einer ausführlichen Diskussion berät sich das Gre-

mium über verschiedene Berechnungsvarianten. 

Mehrheitlich wird daraufhin der vorgelegte Sat-

zungsentwurf vom Gemeinderat beschlossen. 

 

Informationen über die aktuellen Entwick-

lungen in Villenbach 

In der Rischgauer Straße 

wurde der gesamte Ab-

wasserkanal erneuert. Mo-

mentan erfolgt der Aus-

tausch der Wasserleitun-

gen sowie der Hausan-

schlüsse. Diese Arbeiten 

werden voraussichtlich im 

November abgeschlossen 

und die Straße wieder be-

fahrbar sein.  

 

Radweg Rischgau-Villen-

bach Die erste Asphalt-

schicht wurde bereits vor 

den Sommerferien einge-

baut und die Deckschicht 

wird noch in dieser Woche 

aufgebracht. Anschließend 

müssen nur noch die Be-

schilderungen angebracht 

werden um ihn für den Ver-

kehr freizugegeben. 

 

Die Arbeiten im Baugebiet 

Rischgau sind nun abge-

schlossen. Der nächste 

Schritt besteht darin, die 

Parzellen zu vermessen. Im 

Herbst werden die ersten 

Bauplätze zum Verkauf an-

geboten. 

 

Als weiteren Schritt 

zur Verbesserung der 

Sicherheit wird nun 

durch die Verbreite-

rung des Fußgänger-

weges der langjähri-

gen Engstelle an der 

Hauptstraße in Vil-

lenbach ermöglicht.  
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Voraussichtlich im Oktober beginnt der Ausbau des 

Teilstücks der Kreisstraße DLG 30 zwischen Villenbach 

und Wengen. Dabei wird auch ein Radweg ange-

legt, um diese gefährliche Strecke, insbesondere für 

Radfahrer, sicherer zu gestalten.  Hier kommt es zu 

einer längeren Totalsperrung. Der innerörtliche Ver-

kehr wird über die  Demhartstraße nach Wengen 

umgeleitet. Daher ist es auch nötig die Bushaltestelle 

des AVV an die Einfahrt zur Demhartstr. zu verlegen. 

Viele dieser Vorhaben waren nur realisierbar, weil 

sich Grundstücksbesitzer dazu bereit erklärt haben 

der Gemeinde bzw. dem Landkreis Dillingen/Donau 

Teile ihres Grundstückes zu veräußern. 

Hierfür nochmal meinen herzlichen Dank an alle.  

Ihr Werner Filbrich 

1. Bürgermeister 

 
 

Aus unseren Pfarreien 
 

Kräutersegnung in der Pfarrei Wengen 

Nach guter alter Tradition haben die Ministranten mit 

Unterstützung des Pfarrgemeinderates in der Pfarrei 

Wengen zum Hochfest der Aufnahme Mariens in den 

Himmel (15. August) Kräutersträuße gebunden, um 

so die Heilkraft der Natur, die jetzt buchstäblich "in 

voller Blüte" steht, zu bündeln und mit dem Segen 

Gottes zu verbinden.  

Text & Bild: Katharina Mair 

Herzliche Einladung zum Patrozinium 

St. Michael in Wengen 

Am Sonntag, 29.09.2024 findet um 10.00 Uhr der 

Festgottesdienst zum heiligen Erzengel Michael, 

dem Kirchenpatron der Pfarrei Wengen, statt. 

 
Das Hochamt wird mitgestaltet vom Musikverein 

„Donautaler“ Fristingen - Kicklingen. 

 

Im Anschluss starten wir mit dem Pfarrfest im Ver-

einsheim Wengen. 

 

Für das leibliche Wohl mit Mittagessen, Kaffee und 

Kuchen ist bestens gesorgt. 

 

Auf Ihr zahlreiches Kommen freuen sich  

Pater Biju und der Pfarrgemeinderat Wengen / 

Riedsend 
 

Familiengottesdienst zu Erntedank 

 

Wir laden alle Kinder mit Ihren Eltern und Großeltern, 

sowie die ganze Pfarrgemeinde zum Gottesdienst 

am 

Sonntag, den 06. Oktober 2024 um 8.30 Uhr 

in die Kirche St. Michael zu Wengen 

recht herzlich ein. 

 

Jedes Kind darf an diesem Tag sein eigenes Körb-

chen mit Erntedankgaben mitbringen. 

 

Wir freuen uns auf Euch 

Euer Familiengottesdienstteam 
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Seniorengemeinschaft Wengen 
Herzliche Einladung ins Stadelmuseum nach 

Wortelstetten 

Finni und Peter Rieger haben im oberen Stockwerk 

ihres Stadels ein kleines Heimatmuseum nach dem 

Motto: "...so wars bei meiner Oma auch!" liebevoll 

eingerichtet und freuen sich auf unseren Besuch.  

Wie immer gibt es Kaffee und leckeren Kuchen.  

Bitte melden Sie sich an, damit wir Fahrgemeinschaf-

ten bilden können: 

Tel. 08296 552 / 565 oder 1282 / 1268 

 

Wir fahren am Mittwoch, den 11. September um 

13.30 Uhr an der Bushaltestelle in Wengen bzw. 

Riedsend ab. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung  

Seniorenteam Wengen/Riedsend 
 

 

 
Barbara Krebs, Villenbacher Str. 9, 86637 Wengen, 08296 1670 

Obst- und Gartenbauverein  

Villenbach 
Kräuterbüschel zu Mariä Himmelfahrt  

Vor dem Pfarrhof, eine Biertisch-

garnitur, 7 gutgelaunte Damen 

sowie jede Menge gesammel-

ter Blumen und Kräuter.  Einen 

Tag vor Maria Himmelfahrt wur-

den auch in Villenbach die traditionellen Kräuterbu-

schen gebunden. Beim Gottesdienst am 15. August 

wurden sie geweiht, bevor sie die Kirchenbesucher 

mit nach Hause nehmen konnten.  

v. l. Barbara Henneke, Regina Filbrich, Brigitte Almer, Ger-

trud Klaus, Annemarie König, Bianca Weißhaupt. 

Bild und Text: Christine Steimer 

Gartentipps für den Monat September 

Viele halten den September nicht für die richtige 

Jahreszeit, um neue Pflanzen einzupflanzen. Aber 

ganz im Gegenteil – für einige Pflanzen ist der Sep-

tember sogar die optimale Zeit, um eingepflanzt zu 

werden, denn sie profitieren von den warmen Bo-

dentemperaturen. Besonders Pfingstrosen und 

Schwertlilien sollten jetzt gepflanzt werden, denn 

dann haben sie noch genügend Zeit, ausreichend 

neue Wurzeln für den Winter zu bilden.  

Auch Gemüse kann 

im Herbst angebaut 

werden. Besonders 

Kohlsorten wie der 

Blumenkohl oder 

Grünkohl können im 

Haus vorgezogen 

und ab September 

ins Beet gesetzt wer-

den. Für knackige Frische im Herbst sorgen späte 

Spinatsorten. Selbst Knoblauch gehört zu den Pflan-

zen, welche man im September noch pflanzen 

kann. Wichtig ist es, heimisches Pflanzgut zu verwen-

den, das mit unserem Klima zurechtkommt.  

Wer kein Gemüse im September anbauen möchte, 

sollte seine Beete aber trotzdem nicht leer lassen: 

Sät man Phacelia aus, vermindert diese nicht nur 

die Bodenerosion, sondern dient auch noch als 
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natürliche Gründüngung im Herbst. Auch Winterwi-

cke oder Bitterlupine lassen sich als Gründüngung 

problemlos noch aussäen.  

 

Zusammengefasst, was kann noch gepflanzt oder 

gesät werden:  

• Gemüse: Blumenkohl, Kresse, Mangold, Ra-

dieschen, Rhabarber, Schnittsalate, Senf, Spi-

nat, Weißkohl, Winterheckenzwiebel, Wirsing 

• Gründüngung: Bitterlupine, Phacelia, Senf, 

Winterwicke 

• Ziergarten: Bergenie, Eisenhut, Fingerhut, Frau-

enmantel, Phlox, Taglilie, Vergissmeinnicht, 

Wald-Scheinmohn 

 

Und noch wichtig: Winterquartiere für Igel bauen! 

Igel sind gerne gesehene Gartenbewohner. Wer mit 

seinem Garten die Igel im Herbst unterstützen 

möchte, kann im September ein passendes Winter-

quartier für die putzigen 

Tiere bereitstellen. Ein 

Haufen trockenes Laub 

an einer ruhigen Ecke ist 

hierfür genauso geeig-

net wie ein spezielles 

Igelhaus.  

 

Gartenarbeit ist ein Lebenswerk: Man wird nie fertig.  

 

In diesem Sinne 

Ihr Obst- und Gartenbauverein Villenbach 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportverein Villenbach 
Fußballergebnisse im August 

 

1.Mannschaft: 

SVV – BC Kicklingen/Fristingen 2:2 

SV GW Baiershofen – SVV 1:2 

SVV – SG Wittislingen/Ziertheim 2:1 

SpVgg Bachtal – SVV 0:1 

 

2. Mannschaft: 

TKSV Donauwörth – SVV 2:0 (SG) 

SVV – SG Weisingen/Holzheim 2:3 

Spvgg Bachtal 3 – SVV 1:3 

 

Fußballspiele im September 

1. Mannschaft: 

Fr. 13.09., 19.00 Uhr SVV – SG Reisensburg 

So. 22.09., 15.00 Uhr SG Röfingen – SVV   

So. 29.09., 15.00 Uhr SVV – SG Bächingen/Medl. 

Fr. 31.10., 19.00 Uhr SSV Neumünster – SVV 

 

2. Mannschaft: 

So. 08.09., 17.00 Uhr SSV Neumünster – SVV           

So. 15.09., 13.15 Uhr SVV – BSC Unterglauheim 

So. 22.09., 13.15 Uhr SG Röfingen – SVV         

So. 29.09., 13.15 Uhr SVV – FG Bächingen/Medl. 

 

Ende der Gymnastik-Sommerpause 

Unsere Gymnastikgruppe trifft sich wieder ab dem 9. 

September immer montags von 18.00 bis 19.00 Uhr in 

der großen Halle des SV Villenbach und bei schö-

nem Wetter auf dem Sportplatz. Alle Frauen und 

Männer, die mit Freude und Spaß an der Bewegung 

ihre Gesundheit und Fitness erhalten und trainieren 

wollen, können mitmachen. Ich biete ein abwechs-

lungsreiches Ganzkörpertraining für Kraft, Koordina-

tion und Beweglichkeit. 

 

Ich freue mich auf Euch! 
Christine Steimer 

Kursleiterin  

SAFE THE DATE 
Tag des Vereins 

SV Villenbach 

06.10.2024 
Weitere Infos folgen…… 
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Walking-Gruppe 

Wir treffen uns jetzt immer am Dienstag und begin-

nen am 10.09.2024 um 

18:00 Uhr in Rischgau bei 

mir.  Ab 18:15 geht es dann 

am Lagerhaus in Villenbach 

weiter. Die Laufrunde dau-

ert ca. 1 Stunde und ihr 

könnt auch mit Stöcken 

oder Hanteln mitlaufen. Solltet ihr weitere Fragen ha-

ben, dann ruft mich gerne unter 08296 1521 an. Ich 

freue mich auf eine weitere Laufperiode.  

Alexandra Lutz 

Theatersommer 2024 – Nachlese 

Zur Abschlussfeier des Villenbacher Theatersommers 

2024 trafen sich alle Akteure, die vor und hinter der 

Bühne tätig waren. Dabei zogen SVV-Vorstand Franz 

Hartl  und Theater-Abteilungsleiterin Albertine Klaiber 

eine äußerst positive Bilanz, die trotz des Ausfalls von 

zwei witterungsbedingten Aufführungen eine über-

wältigende Zuschauerresonanz brachte.  Als aller-

dings bekannt wurde, dass zum 30jährigen Jubiläum 

der Villenbacher Freilichtbühne der Klassiker „Der 

Zauberer von Oz“ zur Aufführung kommt, herrschte 

allgemeine Skepsis. Nicht alle konnten sich eine In-

szenierung des amerikanischen Märchens auf dem 

Freilichtgelände vorstellen. Was allerdings Regisseur 

Hans Oebels mit seinen fast 90 Akteuren auf die 

Bühne gezaubert hat, verdient allerhöchste Aner-

kennung und wurde am Ende mit viel Lob überschüt-

tet. So der einhellige Tenor bei der Abschlussfeier. 

Viele lobende Worte fanden sich auch im Gäste-

buch der Homepage. So war Gabriele Treu der Mei-

nung: „Ein Traum, was ihr hier geleistet habt“. Auch 

Katharina Herzog begeisterte sich mit der Aussage, 

„ein absoluter Wahnsinn, was da auf die Beine ge-

stellt wurde“. Der Gipfel des Lobes kam allerdings 

von Violet Keiß aus Augsburg mit der exklusiven Mei-

nung, „dass sich die Augsburger Freilichtbühne eine 

Scheibe von euch abschneiden könnte“. So der 

kurze Auszug aus dem Gästebuch.  Alles in allem 

wurde das Stück mehrfach als Gesamtkunstwerk be-

zeichnet, für das nicht nur die Perfektion des Laie-

nensembles, sondern auch die Kreativität von 

Bühne, Kostüme und Masken beigetragen hatten. 

Auch der Theaterchor mit flotter Musik sowie die per-

fekte Technik mit Licht- und Spezialeffekten rundeten 

das faszinierende Bild ab. 

Für diese großartigen Leistungen des gesamten Per-

sonals vor und hinter der Bühne, sowie allen Helfern 

rund um den Theatersommer bedankte sich Franz 

Hartl und Albertine Klaiber während der 

Abschlussfeier des Jubiläumsjahrs und lobte gleich-

zeitig das Engagement und den Zusammenhalt aller 

Beteiligten. Diesen Dankesworten schloss sich auch 

Regisseur Hans Oebels an, der nicht ohne Stolz die 

schauspielerische Qualität seiner Laiengruppe wür-

digte, wobei der Kraftakt von monatelangen Pro-

ben, teils bei widrigen Witterungsverhältnissen, eine 

große Herausforderung für alle Protagonisten dar-

stellte. Für Begeisterung sorgte einen Tag nach der 

letzten Aufführung noch ein Abschlusskonzert, das 

mit einem faszinierende Jubiläumsfeuerwerk en-

dete. In gemütlicher Runde bei Speis und Trank fiel 

schließlich „der Vorhang“ des Theatersommers auf 

der Villenbacher Freilichtbühne. 

Text: Otmar Ohnheiser / Bild: Dieter Lesser 

Neuer Spielplatz am Sportgelände 

 

Nachdem die alten Spielgeräte am Sportgelände 

marode wurden und nicht mehr dem erforderlichen 

Sicherheitsstandard ent-

sprachen, entschloss 

sich die Vereinsführung 

des SV Villenbach einen 

komplett neuen Spielplatz mit 

den entsprechenden Spielge-

räten zu bauen. Somit wurden 

nun ein Spielturm mit Rutsche, 

eine Netzschaukel, eine Klet-

terwand und eine Rutsch-

stange in feste Fundamente 
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einbetoniert. Bei den Bauarbeiten, die in Eigenregie 

durchgeführt wurden, halfen neben Vorstandschaft 

und Mitgliedern auch einige aktive Spieler kräftig 

mit. Im Oktober soll nach der Fertigstellung eine Ein-

weihungsfeier folgen.  

 Text: Otmar Ohnheiser / Bilder: Raphaela Illmer 

Pressemitteilung Donautal-Aktiv e.V.  

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? 

Jetzt kostenlos Angebote für die Krippenbroschüre 

2024/25 melden – Krippenschauen, Weihnachts-

märkte und andere adventliche Veranstaltungen 

Wer will jetzt schon an Weihnachtskrippen, -märkte 

und Adventsveranstaltungen denken?  Die Touris-

musteams der Landkreise Dillingen, Günzburg und 

Neu-Ulm! Denn da steht in den nächsten Wochen 

bereits die Erstellung der Krippenbroschüre 

2024/2025 an. Entsprechende Einträge können da-

her ab sofort und bis spätestens 4. Oktober 2024 ge-

meldet werden. 

Auf dem Rad und in der Badehose bereits an Punsch 

und Weihnachtslieder denken 

Noch erscheint die Zeit von Lebkuchen, Glühwein, 

Krippen und Weihnachtsmusik weit weg. Doch bis 

zum Herbst und damit zur Bewerbung des „Schwäbi-

schen Krippenparadies“ sind es nur noch einige Wo-

chen.  Die Regionalmarketing Günzburg GbR (RMG) 

sammelt daher bereits jetzt unterschiedlichste vor-

weihnachtliche Termine und Besichtigungsange-

bote von Privatkrippen, Kirchenkrippen und Krippen-

ausstellungen. Krippenbesitzer*innen und -bauer*in-

nen, Kirchengemeinden, Museen, Veranstalter*in-

nen von Adventsveranstaltungen, Weihnachtmärk-

ten, Adventskonzerten, vorweihnachtlichen Kursen 

oder Ähnlichem können ab sofort und bis 4. Oktober 

ihre Termine und Angebote melden. Die entspre-

chenden Formulare sind unter www.familien-und-

kinderregion.de/krippen zu finden. 

Alle Angebote werden ab dem Spätherbst auf 

www.familien-und-kinderregion.de/krippen präsen-

tiert und in die gedruckte Krippenbroschüre aufge-

nommen. Der Eintrag ist für alle Anbieter*innen kos-

tenfrei. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich bzw. 

bestimmte Angebote aufmerksamkeitsstärker in ei-

ner kostenpflichtigen Werbeanzeige zu präsentie-

ren. Auch hierzu ist das Buchungsformular auf 

www.familien-und-kinderregion.de/krippen zu fin-

den. 

Achtung! Schulanfang am 10.09.2024 

Am Dienstag, den 

10.09.2024, werden 

sich viele Schul- 

und Kindergarten-

kinder zum ersten 

Mal auf den Schul-

weg machen. Für 

Kinder bedeutet 

der Schulweg ein 

Erlebnis, für Fahr-

zeuglenkende be-

deutet das, rund 

um Schulen und 

Bushaltestellen be-

sonders langsam 

und bremsbereit zu fahren.  

http://www.familien-und-kinderregion.de/krippen
http://www.familien-und-kinderregion.de/krippen
http://www.familien-und-kinderregion.de/krippen
http://www.familien-und-kinderregion.de/krippen

